
Die Prozesse des Schriftstellers Karl May. 
Der Schriftsteller Karl May veröffentlicht im Wiener „Deutschen Volksblatt“ eine Schilderung des 

Kesseltreibens, das gegen ihn in die Welt gesetzt sei, um ihn kaput zu machen. May erhebt gegen den 

Kolportageverlag  M ü n c h m e y e r  in München die schwersten Angriffe. Er habe mit diesem früher in 

Geschäftsverbindung gestanden. Münchmeyer habe nur 20 000 Exemplare von seinen Romanen drucken 

dürfen, habe aber dann lustig weiter gedruckt in der Annahme, daß May nicht klagen werde aus Furcht, 

daß Mays Vorleben, seine Bestrafungen bekannt würden. Er habe aber doch auf 300 000 Mk. 

Schadenersatz geklagt. Als der Prozeß schon anhängig gemacht worden sei, wäre Lebius auf dem Plan 

erschienen, der aus der Landeskirche ausgetreten und 1904 zu den Nationalsozialen übergelaufen sei. 

Dieser habe in Dresden die „Sachsenstimme“ herausgegeben, damit aber keine Seide gesponnen. In seiner 

Not habe sich Lebius an ihn mit der Bitte nm [um] eine Unterstützung von 3–10 000 Mk. gewandt. Dafür 

habe Lebius in seinem Blatte Mays Rechte vertreten wollen. May habe ihn abgewiesen. Nun sei Lebius zu 

Münchmeyer gegangen und habe dann fortwährend gegen ihn konspiriert und geschrieben. Er (May) habe 

inzwischen gegen Lebius sechs Beleidigungsklagen eingereicht, ferner auch eine Anzeige wegen Verleitung 

zum Meineide. Lebius soll dem Waldarbeiter in Hohenstein-Ernstthal 2000 Mk. geboten haben, falls er 

verschiedenes gegen May eidlich bekräfte, was Lebius gegen May erdichtet habe. May erzählt auch, daß 

seine Gegner sogar seine geschiedene Frau in ihre Machinationen verwickelt hätten, daß er sie nur mit 

Mühe und Not wieder aus diesem Wirrwarr befreit habe, obwohl sie in dem Ehescheidungsprozesse 

Unrecht bekommen habe. 

Man darf auf den Ausgang dieses Prozesses gespannt sein. Erweist sich das als richtig, was May 

behauptet, so haben wir wiederum einmal den Beweis erbracht gesehen, daß der  d e u t s c h e  S t a a t  

k e i n e  G e s e t z e  z u m  S c h u t z e  e h r l i c h e r  L e u t e  h a t ,  s o n d e r n  s e i n e  s c h ü t z e n d e  H a n d  

ü b e r  g a n z  a n d e r e  L e u t e  b r e i t e t , und ferner die Tatsache, daß derjenige, der nicht einen  g r o ß e n  

G e l d s a c k  besitzt, in dem Rechtsstaate Deutschland sein Recht nicht immer findet. Wir werden unsere 

Leser über den Ausgang dieser Prozesse unterrichten. 

Mag May in jungen Jahren gefehlt haben, so hat er seine Vergehen doch durch ein arbeitsreiches Leben 

gesühnt. Man soll solchen Leuten die Sünden der Jugend nicht nachtragen. Wir haben einen ersten 

Staatsanwalt und Landrichter gekannt – beide sind bereits tot, wie wir für unsere wißbegierige Justiz 

bemerken – welche als Tertianer Markenalbums gestohlen haben. Beide haben auf frischer Tat eine 

gehörige Portion ungebrannter Asche bezogen, worauf der Diebsteufel die Flucht aus ihrem Fleische ergriff 

und sich nie wieder bei ihnen sehen ließ. Der Teufel hatte ein für alle Mal genug. Beiden Knaben sind später 

sehr achtungswerte Männer und tüchtige Beamte geworden. 
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